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sehen Tätigkeit zur Kriminalitätsentwicklung und zu ande-; 
ren Rechtsverletzungen auf den Schwerpunktbetrieb umsetzt 
und dem Leiter und den leitenden Mitarbeitern auszugsweise 
mit dem Ziel zuleitet, die Vorbeugungsarbeit zu aktivieren. 
Bedeutsam und von hoher Ausstrahlungskraft sind aber auch 
einzelne Ereignisse bzw. deren inhaltliche Wertung, wenn sie 
gezielt in die Öffentlichkeit des Betriebes getragen werden. 
Das trifft vor allem auf Maßnahmen der Gesetzlichkeits
aufsicht zu.

So hatte der Kreisstaatsanwalt eine Nachkontrolle durch
geführt, um festzustellen, welche Veränderungen ein Protest 
des Staatsanwalts des Bezirks aus dem Vorjahr zur exakten 
Einhaltung des Arbeitsrechts, speziell der betrieblichen Ar
beitsordnung, und zur Zurückdrängung bestimmter Störquel
len im Produktionsprozeß bewirkt hat. Ein Schwerpunkt 
wurde mit der Frage gesetzt, wie nunmehr konsequent und 
differenziert die arbeitsrechtliche Verantwortlichkeit der Lei
ter und der anderen Werktätigen beachtet wurde.

Neben guter Arbeit, z. B. im Bereich der Betriebsberufs
schule, zeigten sich erneut Mängel und Gesetzesverletzungen 
im Zuständigkeitsbereich des Kraftwerkes. Disziplinarver
fahren wurden dort noch immer formal, gesetzliche Grund
erfordernisse sogar mitunter mißachtend und so letztlich 
ohne ausreichende Wirkung durchgeführt.

Eine verbindliche Arbeitsinformation des Betriebes re
glementierte die Konfliktkommissionen in Fragen der Fest
setzung der Höhe der materiellen Verantwortlichkeit. Die 
Aufklärung von Ursachen und Bedingungen von betriebli
chen Störungen sowie deren konsequente Beseitigung verlief 
noch immer nicht in befriedigendem Maße.

Der Kreisstaatsanwalt wertete umfassend die Ergebnisse 
dieser Nachkontrolle öffentlich aus. Sowohl die in diesem 
Zusammenhang geführten Auseinandersetzungen als auch 
andere analytische Auswertungen haben dazu beigetragen, 
die ideologische Position zur Wahrnehmung der persönli
chen Verantwortung durch die jeweiligen Leiter spürbar zu 
festigen.

Es wird erkennbar, daß eine solche schwerpunktorien
tierte Arbeit des Staatsanwalts in einem Betrieb zur Festi
gung der Ordnung, Disziplin und Sicherheit beiträgt. In die 
konkrete ideologische Arbeit zur weiteren Festigung sozia
listischer Denk- und Lebensgewohnheiten ordnen sich hier 
die Teilnahme an Kollektivaussprachen bei eingeleiteten Er
mittlungsverfahren, die mündliche Erläuterung von Maß
nahmen der Gesetzlichkeitsaufsicht und die Auswertung'von 
Verfahren methodisch ein.

Als eine bewährte Form wirksamer und zugleich effek
tiver Arbeit hat sich in ausgewählten Fällen auch die Durch
führung von Verhandlungen vor erweiterter Öffentlichkeit 
im Betrieb bewährt. Der Staatsanwalt beantragt sie — nach 
entsprechender Vorbereitung mit der Betriebsparteiorgani
sation der SED, der BGL und dem Betriebsleiter — beim 
Kreisgericht. Es kommt in diesen Fällen auf die differen
zierte Auswahl des Teilnehmerkreises an, damit dieser eine 
möglichst wirkungsvolle Auswertung des Verfahrens in den 
Kollektiven der Werktätigen selbst durchführen kann. Dazu 
gehört auch eine gute zeitliche Planung des Verfahrens, eine 

s überlegte Benennung und differenzierte Ladung der notwen
digen Zeugen. Hier setzt die partnerschaftliche Arbeit des 
Gerichts mit gezielter Verhandlungskonzeption sinnvoll fort, 
was der Staatsanwalt mit seiner Verfahrenskonzeption be
gonnen hatte. Mit einer solchen, sich ergänzenden Arbeits
weise stellen sich die Justizorgane des Kreises auf betrieb
liche Bedingungen auch unter dem Gesichtspunkt der Öko
nomie ein. So finden beispielsweise Aussprachen im Kollektiv, 
in denen vom Untersuchungsorgan oder vom Staatsanwalt 
Erläuterungen zu Rechtsverletzungen gegeben und ideologi
sche Auseinandersetzungen in den Fällen geführt werden 
(§ 102 Abs. 4 StPO), wo durch subjektives Versagen Mängel 
und Verstöße begünstigt wurden, grundsätzlich außerhalb 
der Arbeitszeit statt.

Sonstige Aktivitäten, z. B. der Rechtspropaganda und 
Rechtserziehung, konzentrieren wir auf unseren ausgewähl
ten Betrieb. In diesem Zusammenhang erhalten wir Gele
genheit, vor Funktionären der Grundorganisation der SED, 
der Gewerkschaftsleitung, vor Leitungskadern des Betrie
bes — beispielhaft seien die Meister am monatlichen Tag des 
Meisters genannt —, vor den Mitgliedern der - Konfliktkom
missionen sowie den Pädagogen, Lehrausbildern und Lehr
lingen der Betriebsberufsschule aufzutreten. Mit unseren 
Themen ordnen wir uns in die betrieblichen Aufgaben ein, 
um deren Erfüllung bei wachsender Störfreiheit zu unter
stützen. Das wiederum entspricht der Forderung im Kampf
programm der Grundorganisation der SED im VEB Kraft
werk Boxberg.

Natürlich bedeutet diese schwerpunktorientierte betrieb

liche Arbeit nicht, daß der Staatsanwalt notwendige Aktivi
täten im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren oder 
Maßnahmen der staatsanwaltschaftlichen allgemeinen Ge
setzlichkeitsaufsicht in anderen Betrieben unterlassen darf. 
Das eine zu tun — so lauten unsere mehrjährigen Erfahrun
gen — schließt das andere nicht aus.
CAROLA LISCH,
Staatsanwalt des Kreises Weißwasser

Wo sind Garantieansprüche geltend 
zu machen, wenn die Verkaufseinrichtung 
inzwischen geschlossen wurde?

I
Nach §157 Abs. 3 ZGB i. V. m. §4 der 1. DVO zym ZGB 
über Rechte und Pflichten bei der Reklamation nicht quali
tätsgerechter Waren vom 27. Dezember 1976 (GBl. I 1977 
Nr. 2 S. 9) kann der Mangel einer beim sozialistischen Ein
zelhandel gekauften Ware auch bei einer anderen Verkaufs
einrichtung an einem anderen Ort als dem des Kaufs rekla
miert werden.

Richtig weist H.-W. T e i g e  in NJ 1981, Heft 4, S. 179 
darauf hin, daß eine andere Verkaufseinrichtung in der 
gleichen Stadt oder gleichen Gemeinde i. S. des Gesetzes 
„kein anderer Ort“ ist. Gleichwohl hält Teige die Reklama
tion bei einer anderen Verkaufseinrichtung am gleichen Ort, 
nämlich dem Ort des Kaufs, dann für zulässig, wenn die 
Verkaufseinrichtung, in der die Ware gekauft wurde, zur 
Zeit der Reklamation für längere Zeit geschlossen ist. Dazu 
soll der Handelsbetrieb, dem die geschlossene Verkaufsein
richtung angehört, festlegen, welche andere Verkaufsein
richtung am Ort des Kaufs für die Entgegennahme und Be
arbeitung der Reklamation zuständig ist.

Gegen eine derartige Verfahrensweise habe ich Beden
ken.

Die Möglichkeit, in einer anderen Verkaufsstelle am Ort 
des Kaufs zu reklamieren, ist weder im ZGB noch in der 
1. DVO geregelt; sie kann auch nicht aus § 4 der 1. DVO zum 
ZGB abgeleitet werden. Es gibt m. E. nur folgenden Weg: Hat 
die Verkaufseinrichtung, in der die Ware erworben wurde, 
für längere Zeit oder für immer geschlossen, dann kann sich 
der Käufer gemäß §§ 157, 158 ZGB an die Vertragswerkstatt 
oder an den Hersteller oder aber auch an eine andere Ver
kaufsstelle an einem anderen Ort als dem des Kaufs wen
den.

Die Realisierung des Vorschlags von Teige stieße auch 
auf praktische Schwierigkeiten, wenn in einem Ort nur je 
eine Verkaufseinrichtung der HO und der Konsumgenossen
schaften existiert. In diesem Fall könnte doch der eine Ein
zelhandelsbetrieb nicht von sich aus festlegen, daß die Ver
kaufseinrichtung des anderen Einzelhandelsbetriebes die 
Reklamationen der geschlossenen Verkaufseinrichtung zu 
übernehmen habe — ganz abgesehen davon, daß geklärt 
werden müßte, wer in diesem Fall die Kosten der Garantie
leistung zu tragen hat.
STEPHAN TYSZKIEWICZ, Justitiar
beim Konsumgenossenschaftsverband des Bezirks Magdeburg

II
Die Frage, wo Garantieansprüche geltend zu machen sind, 
wenn die Verkaufseinrichtung des sozialistischen Einzel
handelsbetriebes, in der die Ware gekauft wurde, für län
gere Zeit oder für ständig geschlossen ist, hat im Hinblick 
auf die Erhöhung der Leistungsfähigkeit des sozialistischen 
Einzelhandels durch Rationalisierung und Rekonstruktion 
praktische Bedeutung. In diesen Fällen hat der Einzelhan
delsbetrieb, dessen Verkaufseinrichtung vorübergehend oder 
für immer geschlossen wurde, eine für den Käufer vertret
bare Lösung zu finden. Diese Lösung kann aber nicht aus 
5 4 der 1. DVO zum ZGB abgeleitet werden, weil eben eine 
andere Verkaufseinrichtung am selben Ort kein anderer 
Ort im Sinne dieser Regelung ist.

Der Hinweis von St. T y s z k i e w i c z ,  daß sich der Käu
fer im Fall der Schließung einer Verkaufseinrichtung an die 
Vertragswerkstatt, an den Hersteller oder an eine Verkaufs
einrichtung an einem anderen Ort als dem des Kaufs zu 
wenden hat, berücksichtigt nicht alle Erfordernisse der Pra
xis. Tyszkiewicz läßt für diesen Fall den Einzelhandelsbe
trieb, bei dessen Verkaufseinrichtung die Ware gekauft 
wurde, ganz außer Betracht und sieht ihn offenbar nicht als 
Garantieverpflichteten an.

Bei der Lösung des Problems ist von den Versorgungs
pflichten des Einzelhandelsbetriebes auszugehen. Danach hat


